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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Kosten der Vermeidungs- und Sanierungstätigkeit Kosten der Vermeidungs- und Sanierungstätigkeit 

§ 8. (1) Soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt wird, hat 
der Betreiber sämtliche sich aus § 4 Z 12 ergebende Kosten der nach diesem Bun-
desgesetz durchgeführten Vermeidungs- und Sanierungstätigkeiten zu tragen, 
unter Einschluss der Kosten von administrativen Rechtsmittelverfahren, in denen 
er unterlegen ist. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie nach 
Anhörung der Landeshauptleute mit Verordnung im Interesse der Vereinfachung 
der Ermittlung nähere Bestimmungen für die zu erstattenden Verwaltungs- und 
Verfahrenskosten, Kosten für die Durchsetzung der Maßnahmen und sonstigen 
Gemeinkosten festzulegen. 

§ 8. (1) Soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt wird, hat 
der Betreiber sämtliche sich aus § 4 Z 12 ergebende Kosten der nach diesem Bun-
desgesetz durchgeführten Vermeidungs- und Sanierungstätigkeiten zu tragen, 
unter Einschluss der Kosten von Verfahren vor den Verwaltungsgerichten, in 
denen er unterlegen ist. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen und dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend 
sowie nach Anhörung der Landeshauptleute mit Verordnung im Interesse der 
Vereinfachung der Ermittlung nähere Bestimmungen für die zu erstattenden Ver-
waltungs- und Verfahrenskosten, Kosten für die Durchsetzung der Maßnahmen 
und sonstigen Gemeinkosten festzulegen. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

Rechtsschutz Rechtsschutz 

§ 13. (1) Gegen Bescheide, die in Anwendung dieses Bundesgesetzes erlas-
sen werden, steht den Parteien das Recht der Berufung an den unabhängigen Ver-
waltungssenat jenes Bundeslandes zu, in dem die Behörde, die den Bescheid erlas-
sen hat, ihren Sitz hat. 

§ 13. (1) Gegen Bescheide, die in Anwendung dieses Bundesgesetzes erlas-
sen werden, steht den Parteien das Recht der Beschwerde an die Verwaltungsge-
richte der Länder zu. 

(2) Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, ist berechtigt, gegen letztinstanzliche Ent-
scheidungen über Kosten und Ersätze nach diesem Bundesgesetz Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art. 131 Abs. 2 B-VG zu erheben. 

(2) Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, ist berechtigt, gegen behördliche Entschei-
dungen über Kosten und Ersätze nach diesem Bundesgesetz Beschwerde gemäß 
Art. 132 Abs. 5 B-VG an das Verwaltungsgericht des Landes zu erheben. 

 (3) Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, ist berechtigt, gegen Erkenntnisse der Ver-
waltungsgerichte über Kosten und Ersätze nach diesem Bundesgesetz Beschwerde 
gemäß Art. 133 Abs. 8 B-VG an das Verwaltungsgericht des Landes zu erheben. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

 § 21. § 8 Abs. 1 und § 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 
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